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MITTEILUNGSVORLAGE 

  Vorlage-Nr.: M 23/0229 

134 - Fachbereich Zentraler 
Sitzungsdienst/Stadtvertretung 

Datum: 01.06.2023 

Bearb.:  Todt, Kim-Isabel Tel.:-302  öffentlich 

Az.:    

 

Beratungsfolge Sitzungstermin Zuständigkeit 
 
Stadtvertretung 27.06.2023 Anhörung 

 
 
Feststellung des am längsten ununterbrochen der Stadtvertretung angehörenden 
Mitgliedes 

 
 
Sachverhalt: 

 
Die neue Fassung des § 33 Abs. 1 der Gemeindeordnung lautet wie folgt: 
 
„Die Wahl der oder des Vorsitzenden in der ersten Sitzung nach Beginn der Wahlzeit leitet 
das am längsten ununterbrochen der Gemeindevertretung angehörende Mitglied, das hierzu 
bereit ist, bei gleicher Dauer der Zugehörigkeit zur Gemeindevertretung leitet das älteste 
Mitglied die Wahl; die Wahl der Stellvertretenden leitet die oder der Vorsitzende.“ 
 
Das am längsten ununterbrochen der Stadtvertretung angehörende Mitglied wird festgestellt: 
 
1. Katrin Fedrowitz 
 
 
Sollte Katrin Fedrowitz nicht bereit sein, die Wahl der oder des Vorsitzenden zu leiten, sind 
gemäß der o.g. Regelung folgende Personen an der Reihe (gleiche Dauer der Mitgliedschaft 
in der Stadtvertretung; nach Alter sortiert): 
 
2. Gabriele Heyer 
3. Petra Müller-Schönemann 
4. Ruth Weidler 
5. Peter Holle 
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